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Termine der Woche
Dienstag, den 27. Juni 2023  Leerung Biomüll
Dienstag, den 27. Juni 2023  Leerung Biomüll
Samstag, den 1. Juli 2023 Bücherei geöffnet

NOTDIENSTE

Allgemeinärztlicher   
Bereitschaftsdienst

Notfallpraxis
am Klinikum Sindelfingen,
Arthur-Gruber-Straße 70,
71065 Sindelfingen

Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag: 18 – 22 Uhr,
Freitag: 16 – 22 Uhr
Samstag, Sonntag,
Feiertage: 8 – 22 Uhr

Notfallpraxis
am Krankenhaus Herrenberg,
Marienstraße 25,
71083 Herrenberg

Öffnungszeiten:
Freitag: 16 – 22 Uhr,
Samstag, Sonntag,
Feiertage: 8 – 22 Uhr

Patienten können ohne telef. Voran-
meldung in die Notfallpraxis kommen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den
Wochenenden und Feiertagen und au-
ßerhalb der Sprechstundenzeiten:

Kostenfreie Rufnummer 116117

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr:

docdirekt – Kostenfreie Onlinesprech-
stunde von niedergelassenen Haus-
und Kinderärzten, nur für gesetzlich
Versicherte unter (0711) 96 58 97 00 
oder docdirekt.de

Tierärzte

Samstag / Sonntag,   
23. / 24. Juni 2023

Dr. Anja Zolke
Gäublickstraße 29, 71139 Ehningen
Telefon (0 70 34) 65 42 65

Die Notdienstbereitschaft der Tierärzte
beginnt am angegebenen Tag um 0.00
Uhr und endet 24 Stunden später am
folgenden Tag.

Apotheken

Samstag, 24. Juni 2023

Alamannen-Apotheke
Tübinger Straße 11
71088 Holzgerlingen
Telefon (0 70 31) 68 99 30

Apotheke im Forum
Nikolaus-Lenau-Platz 21,
71067 Sindelfngen
Telefon (0 70 31) 38 30 55

Sonntag, 25. Juni 2023

Apotheke Hulb
Otto-Lilienthal-Straße 24 (im real),
71034 Böblingen
Telefon (0 70 31) 46 93 17

Uhland-Apotheke
Gartenstraße 1,
71111 Waldenbuch
Telefon (0 71 57) 38 37

Montag, 26. Juni 2023

Apotheke am Markplatz
Markplatz 4,
71063 Sindelfngen
Telefon (0 70 31) 81 45 37

Fortuna-Apotheke
Störrenstraße 35,
72135 Dettenhausen
Telefon (0 71 57) 6 10 15

Dienstag, 27. Juni 2023

Central-Apotheke
Wettgasse 45,
71101 Schönaich
Telefon (0 70 31) 65 13 88

Sonnen-Apotheke
Mercedesstraße 11,
71063 Sindelfngen
Telefon (0 70 31) 79 49 99

Mittwoch, 28. Juni 2023

Apotheke Diezenhalde
Freiburger Allee 57,
71034 Böblingen
Telefon (0 70 31) 27 38 89

Donnerstag, 29. Juni 2023

Apotheke im Breuningerland
Tilsiter Straße 15,
71065 Sindelfngen
Telefon (0 70 31) 9 57 90

Freitag, 30. Juni 2023

Apotheke Dr. Beranek
Bahnhofstraße 12,
71101 Schönaich
Telefon (0 70 31) 65 73 73

Apotheke im Spitzholz
Feldbergstraße 61,
71067 Sindelfngen
Telefon (0 70 31) 80 55 77

Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist zu
erfragen unter (0761) 129 129 00.

Kinderärztlicher Notdienst
Jetzt täglich ab 19.30 Uhr und am Wo-
chenende von Samstag, 9.00 Uhr, bis
Montag, 6.00 Uhr, in der Kinderklinik
des Kreiskrankenhauses Böblingen,
Bunsenstraße 120, ohne telefonische
Voranmeldung.

Wasserversorgung   
Gemeinde Altdorf
Entstörungsdienst,
Telefon (08 00) 8 15 18 00

24-Stunden-Service
(gebührenfrei deutsches Inland)

Tierrettung Schönbuch e.V.   
Notrufnummer (07 11) 45 14 55 33
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Umfrage zur Nutzung des Nachrichtenblatts 

FRAGEBOGEN 

1. Lesen Sie das Nachrichtenblatt?

 Ja Nein 

2. Wenn nein, weshalb lesen Sie das Nachrichtenblatt nicht?

3. Wie häufig lesen Sie das Nachrichtenblatt?

 1 x in der Woche Selten 

 1 x im Monat Nie 

4. Welche Artikel interessieren Sie besonders? (Mehrfachnennungen möglich)

 

5. In welchem Format lesen bzw. hören Sie das Nachrichtenblatt?

 Print /  
 gedruckte Ausgabe 

      Online / PDF 

6. Haben Sie Verbesserungsvorschläge, Veränderungswünsche oder andere

Anmerkungen?

✂
✂

H er g ht s zur Umfrage

Bitte kreuzen Sie an, was auf Sie zutrifft. 

Aktuelle Informationen der Gemeindeverwaltung 

Veranstaltungs  und Terminhinweise 

Arbeit des Gemeinderats 

Bekanntmachungen 

Ausschreibungen

Kulturelles

Vereinsnachrichten

Kirchliche Mitteilungen

Sonstiges: 
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Hie  eht s zur Umfr g

7. Sie bekommen das Nachrichtenblatt jede Woche als Einwurf direkt nach

Hause geliefert. Könnten Sie sich auch vorstellen ein Abonnement

abzuschließen (ähnlich wie bei der Tageszeitung oder Zeitschriften)?

 Ja Nein 

8. In den letzten 23 Jahren war das Nachrichtenblatt für Sie immer

kostenlos. Könnten Sie sich vorstellen einen jährlichen Beitrag zu zahlen?

 Ja Nein 

9. Was wären Sie maximal bereit für das Nachrichtenblatt zu bezahlen?

 0 € / im halben Jahr 20 € / im halben Jahr 

 30 € / im halben Jahr 40 € / im halben Jahr 

 50 € / im halben Jahr Sonstiges:  

10. Wie alt sind Sie?  Jahre

11. Ich bin

 Männlich   Weiblich Divers 

12. Ich bin

   Schüler/in / Studierende/r 

   Auszubildende/r 

Angestellte/r / Arbeiter/in

Freiberufler/in

Rentner/in oder Pensionär/in    Sonstiges (z.B. in Elternzeit):  

13. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? 

Vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage! 

Bitte senden Sie uns den ausgefüllten Fragebogen an die Gemeinde Altdorf, z.Hd. 

Tanja Steinbuch Kirchplatz 4/1 , 71155 Altdorf oder werfen ihn in den 

Briefkasten des Rathauses.

Bitte tragen Sie Ihr Alter ein. 

Bitte kreuzen Sie die entsprechende Antwort an. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unser Hauptamt, Frau Tanja Steinbuch 

(07031/74 74 17) oder per E Mail an info@altdorf bb.de. Vielen Dank für Ihre 

Teilnahme und Unterstützung!

Schneller geht‘s auch online. Den Fragebogen fnden Sie unter  
altdorf-boeblingen.de/de/aktuelles/mitteilungsblatt.php oder über den QR-Code.

✂
✂
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Öffentliche Bekanntmachungen

S a t z u n g  
zur Änderung der Verbandssatzung

Das Landratsamt Böblingen gibt als zuständige Aufsichtsbehör-
de nach §§ 67 und 58 (2) WVG i.V.m. §§ 1 und 3 AGWVG auf-
grund Beschluss der Verbandsversammlung zur Änderung der
Satzung vom 25. Mai 2023 die nachfolgende Satzung öffentlich
bekannt. Diese Satzung tritt am 1. Juli 2023 in Kraft.

§ 1

§ 3 erhält folgende Fassung:

§ 3 
Mitglieder

(1) Mitglieder des Verbandes sind:

a) der Landkreis Böblingen
b) die Gemeinde Ehningen
c) die Gemeinde Nufringen
d) die Gemeinde Altdorf
e) die Gemeinde Magstadt
f) die Gemeinde Grafenau

§ 2

§ 4 erhält folgende Fassung:

§ 4 
Unternehmen, Plan

(1) Zur Durchführung seiner Aufgabe errichtet der Verband die
für die Hochwasserrückhaltung notwendigen und nach den
Förderrichtlinien Wasserwirtschaft des Landes Baden-Würt-
temberg förderfähigen Anlagen, betreibt diese und unterhält
alle Anlagen, die durch die in § 2 genannten Aufgaben not-
wendig werden, jedoch nicht die Gewässer. Die Maßnahmen
werden so naturschonend wie möglich durchgeführt.

(2) Aufgrund der hydrologischen und ökologischen Gesamtgut-
achten wird die Verbandsaufgabe mit folgenden Maßnahmen
festgelegt:

Für Nufringen ist vorgesehen:
• Hochwasserrückhaltebecken Wehlingergraben

Für Ehingen ist vorgesehen:
• Hochwasserrückhaltebecken Maurener Tal, Standort an der

BAB 81, oberhalb Ehningen

Ergänzend sind für Ehningen folgende weitere lokale Maßnah-
men vorgesehen, um das Hochwasserschutzziel zu erreichen:
• Objektschutzmaßnahmen an den gewässernahen Gebäu-

den der Schloßstraße
• Hochwasserschutzmauer oder Verwallung zwischen zwei

Gebäuden an der Hildrizhauser Straße (Wirtschaftsgebäude
auf Flurstück 932 und Hildrizhauser Straße 45)

• Neubau einer linksseitigen Ufermauer an der Würm im Be-
reich der Hildrizhauser Straße 31 und 31/1

• Objektschutzmaßnahmen an den Gebäuden zwischen der
Talstraße und Burgstraße

• Neubau Mittelwasserrinne Würm im Bereich der Brücke Hil-
drizhauser Straße

• Anhebung der Hoffäche (Pfasterfäche) im Bereich der Ge-
bäude Talstraße 4, 8 und 10

• Objektschutzmaßnahmen an den Gebäuden in der Straße
„Hoher Garten“

• Objektschutzmaßnahmen an den Gebäuden Talstraße 30,
32/1 und 32/2

• Objektschutzmaßnahmen an den Gebäuden Aidlinger Straße
• Neubau Schützbauwerk am bestehenden Durchlass des

Rohrbaches unter der Kreisstraße 1077 und Flutmulde zum
Krebsbach entlang der K1077

• Neubau Schließenbauwerk (Schützbauwerk) an der Einmün-
dung des Rohrbachs in den Krebsbach

• Hochwasserschutzmauer oder Verwallung entlang des
rechtsseitigen Ufers des Krebsbach

• Objektschutzmaßnahme am Gewerbebetrieb Aidlinger Stra-
ße / Kreisstraße 1001

Für Altdorf ist vorgesehen:
• Hochwasserrückhaltebecken an der Altdorfer Würm
• Hochwasserrückhaltebecken am Erlesgraben

Ergänzend sind für Altdorf folgende weitere lokale Maßnah-
men vorgesehen, um die Hochwassergefahren durch aus-
bordende Gewässer und Sturzfuten durch Starkregenereig-
nisse zu mindern
• Verdolung Altdorfer Würm: Austausch Abschnitt DN 500
• Verdolung Erlachgraben Endausbau: Austausch DN 1100
• Erlachgraben: Entfernung Steg, Höhe Gebäude Furtweg Nr. 18
• Überleitung Außengebietswasser in Erlachgraben Bereich

Maurener Straße und Altdorfer Würm Bereich Ahornweg:
Maßnahmen (M) 1, 2 und 3 Handlungskonzept Starkregen-
risikomanagement (HK SRRM)

• Überleitung Außengebietswasser in Erlachgraben Bereich
Weilemer Weg und Schönbuchstraße: M 4, M aus HK SRRM

• Überleitung Außengebietswasser in Erlesgraben Bereich
Schaichhofstraße: M 6 und M 7 HK SRRM

• Überleitung Außengebietswasser zur Altdorfer Würm Be-
reich Riedwiesenweg: M 9 HK SRRM

• Überleitung Außengebietswasser zur Altdorfer Würm Be-
reich Hildrizhauser Straße: M 12, 13 und 14 HK SRRM

Für Magstadt ist vorgesehen:
• Hochwasserrückhaltebecken Planbach
• Hochwasserrückhaltebecken Stützen
• Hochwasserrückhaltebecken Erbach
• Umgestaltung Planbach Ortsmitte

Für Grafenau ist vorgesehen:
• Hochwasserrückhaltebecken Altbach

(3) Für die Rückhaltebecken des Verbands werden jeweils bis
zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme Betriebsanweisungen und
Dienstanweisungen eingeführt. Sie werden im Einvernehmen
mit der zuständigen Wasserbehörde aufgestellt, sofern sie
nicht bereits in der Wasserrechtsentscheidung enthalten sind.

§ 3

§ 9 erhält folgende Fassung:

§ 9 
Zusammensetzung und Stimmrecht  

der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung besteht aus den gesetzlichen Ver-
tretern der Mitglieder des Verbandes.

(2) Jedes Mitglied, das Beiträge zu leisten hat, kann in der Ver-
bandsversammlung selbst oder durch einen Vertreter mitstim-
men. Der Landkreis Böblingen hat 7 Stimmen, die Gemeinden
Ehingen und Magstadt je 2 Stimmen und die Gemeinden Nuf-
ringen, Altdorf und Grafenau je 1 Stimme.

(3) Ein Mitglied kann in der Verbandsversammlung nur durch eine
Person vertreten werden, diese kann die Stimmen nur einheit-
lich abgeben.

(4) Neben den Vertretern nach Abs. 3 können in beratender
Funktion bis zu 3 weitere Vertreter jedes Mitglieds an der Ver-
bandsversammlung teilnehmen (§ 49 WVG).
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§ 4

§ 22 erhält folgende Fassung:

§ 22 
Beitragsverhältnis

(1) Von den Mitgliedern des Wasserverbandes werden Geld-
beiträge für denjenigen Aufwand geleistet, der sich aus dem
Haushaltsplan nach Abzug von Beiträgen Dritter ergibt.

(2) Die Geldbeiträge der Mitglieder für den Bau von Hochwas-
serrückhaltebecken sowie den Bau der damit zusammenhän-
genden weiteren innerörtlichen Maßnahmen werden wie folgt
festgelegt: Der nicht von Beiträgen Dritter gedeckte Aufwand
wird je zur Hälfte vom Landkreis und der jeweiligen Verbands-
gemeinde (Standortkommune) getragen. Die weiteren Ver-
bandsmitglieder tragen hierzu keine Kosten. Diese Regelung
gilt auch für bereits fertiggestellte und im Bau befndliche
Hochwasserrückhaltebecken im Verbandsgebiet.

(3) Die weiteren Geldbeträge der Mitglieder werden wie folgt fest-
gelegt: Zur Ermittlung der Einzelbeträge der Verbandsgemeinden
werden die anteiligen Verbandsgebietsfächen sowie die darin
enthaltenen Gebäude- und Freifächen herangezogen. In die Be-
rechnung gehen die unbebauten Markungsfächen dabei einfach,
die Gebäude- und Freifächen je vierfach ein. Demnach ergeben
sich für den Restaufwand folgende Kostenanteile – Grundlage
der Berechnung ist das Digitale Basis-Landschaftsmodell (Basis-
DLM / Stand 2022) der Landesvermessungsverwaltung:

Landkreis: 50,00 %
Altdorf: 6,17 %
Ehningen: 14,94 %
Grafenau: 4,43 %
Magstadt: 15,71 %
Nufringen: 8,75 %

Das Beitragsverhältnis kann auf Antrag eines Verbandsmitglieds
frühestens alle 3 Jahre überprüft werden. Die Entscheidung über
die entsprechende Änderung der Satzung trifft die Verbandsver-
sammlung gemäß § 11 Abs. 4 dieser Satzung.

§ 5

§ 26 erhält folgende Fassung:

§ 26 
Rechtsbehelfsbelehrung

(1) Für die Rechtsbehelfe gelten die Vorschriften der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) und des Ausführungsgesetzes
zur Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO).

(2) Gegen den Beitragsbescheid kann jeweils innerhalb eines
Monats nach dessen Bekanntgabe der Widerspruch in der
Geschäftsstelle des Verbandes eingelegt werden. Über ihn
entscheidet die Aufsichtsbehörde (§ 18 AGVwGO).

(3) Wird dem Widerspruch vom Wasserverband nicht abgeholfen
und von der Aufsichtsbehörde als zuständige Widerspruchs-
behörde zurückgewiesen, kann gegen die Entscheidung der
Aufsichtsbehörde (Widerspruchsbescheid) innerhalb eines
Monats nach Zustellung beim zuständigen Verwaltungsge-
richt Klage erhoben werden.

(4) Der Widerspruch gegen den Beitragsbescheid hält die Zah-
lungsverpfichtung nicht auf.

§ 6

§ 28 erhält folgende Fassung:

§ 28 
Bekanntmachungen

(1) Die öffentlichen Bekanntmachungen in den jeweiligen Mitglieds-
kommunen erfolgen in der Form, die für die öffentlichen Bekannt-
machungen von Satzungen dieser Kommunen bestimmt ist.

(2) Für die Bekanntmachung längerer Urkunden genügt die Be-
kanntmachung des Ortes, an dem Einblick in die Unterlagen
genommen werden kann.

§ 7

§ 29 erhält folgende Fassung:

§ 29 
Aufsicht

(1) Der Verband steht unter der Rechtsaufsicht des Landratsam-
tes Böblingen als Untere Verwaltungsbehörde.

(2) Eine Satzungsänderung bedarf der Genehmigung der Auf-
sichtsbehörde (§ 58 Abs. 2 WVG).

(3) Die Aufsichtsbehörde kann sich auch durch Beauftragte über
die Angelegenheiten des Verbandes unterrichten. Sie kann
mündliche und schriftliche Berichte verlangen, Akten und an-
dere Unterlagen anfordern, sowie an Ort und Stelle Prüfungen
und Besichtigungen vornehmen.

(4) Die Aufsichtsbehörde ist unter Angabe der Tagesordnung zu
den Sitzungen der Verbandsorgane einzuladen. Ihrem Vertre-
ter ist auf Verlangen das Wort zu erteilen.

(5) Oberste Aufsichtsbehörde ist das Ministerium für Umwelt, Klima
und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (§§ 72, 73 WVG).

§ 8

Diese Änderungssatzung tritt am 01.07 2023 in Kraft.

Böblingen, 26. Mai 2023

Roland Bernhard
Verbandsvorsteher

Amtliche Bekanntmachungen

Einladung zu Gemeinderatsitzung   
am Dienstag, 27. Juni 2023
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,

am kommenden Dienstag, 27. Juni 2023 um 19.30 Uhr fndet im
Bürgersaal im Bürgerhaus eine öffentliche Sitzung des Gemein-
derates statt, mit folgender

Tagesordnung: 
öffentlich: 

1. Umbau und Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden
Rathauses – Vergabe des Gewerks Schadstoffsanierung

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und
Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2019 – Regelungen
zu Wesentlichkeitsgrenzen

3. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und
Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2019 – Fortschrei-
bung der Bewertungseckpunkte und Verzicht auf den An-
satz geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbi-
lanz (Konkretisierung)

4. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und
Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2019 – Feststellung
der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Altdorf zum 01.01.2019

5. Sachanträge zur Berichterstattung im Mitteilungsblatt und
zur Protokollführung

6. Sonstiges und Bekanntgaben
6.1. Sitzungsniederschriften
6.2. Bekanntgaben
6.3. Anfragen

Die Einwohnerschaft wird hierzu herzlich eingeladen. Im An-
schluss daran fndet der nichtöffentliche Teil der Sitzung statt.

Die Sitzungsvorlagen und die zugehörigen Anlagen fnden Sie in
unserem Ratsinformationssystem unter

https://altdorf-boeblingen.ris-portal.de
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Einladung zur Verbandsversammlung   
GVV Holzgerlingen 

am Montag, den 26. Juni 2023, um 18.00 Uhr
im großen Sitzungssaal des Rathauses Holzgerlingen

lade ich Sie hiermit ein.

Tagesordnung  
öffentlich

1. Jahresabschluss 2022
2. Jahresbericht Straßenverkehrsbehörde und Bußgeldstelle 2022
3. Bekanntgaben und Verschiedenes

gez.

Ioannis Delakos
Verbandsvorsitzender

Rückwirkende Härtefallhilfen für Öl und andere 
nicht leitungsgebundene Energieträger

Private Haushalte, die mit Öl 
und anderen nicht leitungs-
gebundenen Energieträgern 
heizen, können seit dem  
8. Mai 2023 rückwirkend für 
das Jahr 2022 eine Härtefall-
hilfe beantragen.

Diese soll Haushalte entlas-
ten, die im Jahr 2022 von be-
sonders starken Preissteige-

rungen bei Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets, Holzhackschnitzeln,
Holzbriketts, Scheitholz und Kohle beziehungsweise Koks be-
troffen waren.

Wer erhält die Härtefallhilfe?

Die Härtefallhilfe ist vorgesehen für Privathaushalte, die vom
1. Januar 2022 bis 1. Dezember 2022 mindestens eine Verdop-
pelung ihrer Energiekosten hinnehmen mussten. Erstattet werden
80 Prozent der Mehrkosten, die über die Verdoppelung der Ener-
giepreise hinausgehen. Basis der Berechnung ist ein bundeswei-
ter Referenzpreis des jeweiligen Energieträgers im Jahr 2021.

Beantragung

Die Hilfe kann über ein Online-Portal beantragt werden: https://
t1p.de/dgttb Zudem wurde eine Telefon-Hotline unter (07 11)
1 26-16 00 eingerichtet, welche von Montag bis Freitag zwischen
09:00 und 17.00 Uhr erreichbar ist. Über die Hotline können auch
Papieranträge angefordert werden.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Antragssteller müssen im Regelfall folgende Nachweise vorlegen:

• Rechnungen der gekauften Energieträger/ Brennstoffe,

• Kontoauszüge oder andere Zahlungsnachweise für die Bezah-
lung der Energieträger/Brennstoffe,

• Feuerstättenbescheid für die betreffende(n) Heizungsanlage(n)

Privatpersonen müssen zudem ihre Identität durch ein Foto von
sich selbst, auf dem sie ihr gültiges Ausweisdokument zeigen so-
wie Fotos von Vorder- und Rückseite des Dokuments bestätigen.

Unternehmen, die für ihre Mieter Härtefallhilfen beantragen, müs-
sen vor der Antragstellung eine Firmenakte anlegen.

Bildquelle: Pixabay

STADTRADELN – Wir sind dabei!
Die Gemeinde Altdorf ist dieses Jahr zum dritten Mal beim
bundesweiten STADTRADELN dabei. Nutzen Sie die Chance
und schwingen auch Sie sich in den drei Aktionswochen 
vom 2. Juli bis 22. Juli 2023 aufs Rad!
Gemeinschaftlich Kilometer sammeln, CO2 vermeiden und
ft bleiben. Das sind die Ziele. Ob mit Freundinnen und
Freunden, Mitschülerinnen und Mitschülern, Kolleginnen
und Kollegen oder mit einem Team Ihres Vereins – treten Sie
in die Pedale und damit für ein gemeinsames Ziel an. Erleben
Sie die entspannende Wirkung des Radfahrens und tun Sie
dabei gleichzeitig etwas für Ihre Gesundheit und fürs Klima.
Los geht‘s – jetzt anmelden: www.stadtradeln.de/altdorf
Sie können hier unter der Gemeindeseite sich einem Team
anschließen oder ein eigenes Team als Schulklasse, Unter-
nehmen, Verein oder einer anderen Gruppierung anmelden
oder sich beim offenen Team eintragen – Hauptsache Sie
sind dabei!

Anmeldestand aktuell:  
8 Teams mit 60 Radler*innen

Wasserentnahme an der Wolfsgrube   
wieder möglich
Der technische Defekt an der Wolfsgrube wurde beho-
ben, sodass die Wolfsgrube wieder für die Wasserent-
nahme genutzt werden kann.

Ihre Gemeindeverwaltung
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Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen, 
sowie bei Auslass RUB-Würmstraße verboten
Während den heißen Temperaturen im Sommer sind die Wasser-
stände in vielen Bächen und Flüssen in unserer Region relativ
niedrig. Davon sind insbesondere kleinere und mittlere Bäche be-
troffen. Wer seine Gießkanne und Kanister aber an einem nahe
gelegenen Bach füllen möchte, statt am heimischen Wasserhahn,
verstößt gegen das seit 1. Juni 2023 gültige Entnahmeverbot. Es
ist grundsätzlich nicht erlaubt, Wasser aus kleinen und mittleren
Bächen und Flüssen zur Bewässerung oder Beregnung von gärt-
nerischen oder landwirtschaftlichen Flächen zu entnehmen. Ge-
rade in Zeiten mit steigenden Temperaturen ist es wichtig, dass
die Wasserläufe nicht völlig austrocknen. Führen die Fließgewäs-
ser nicht ausreichend Wasser wird die Selbstreinigungskraft des
Gewässers gemindert, u.a. vermehrter Algenwuchs wären die
Folgen. Verstöße gegen das Wasserentnahmeverbot sind Ord-
nungswidrigkeiten und werden mit einem Bußgeld geahndet.

Sanierungsmaßnahmen an der L 1184 – 
Kreisverkehr Altdorfer Straße und Kreisver-
kehr Holzgerlinger Straße/Schillerstraße
Halbseitige Sperrung in der Zeit vom   
3. Juli – 7. Juli 2023, 14.00 Uhr
Vollsperrung in der Zeit vom   
7. Juli, 14.00 Uhr – einschließlich 9. Juli 2023
Am 3. Juli 2023 beginnen die Sanierungsarbeiten auf der
Landesstraße L 1184 (sog. dritter Bauabschnitt) unter Auf-
rechterhaltung des Verkehrs in beide Fahrtrichtungen. Hier-
für muss die Fahrbahn vom 3. Juli 2023 bis 7. Juli 2023 
14.00 Uhr halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird in
dieser Zeit durch eine Lichtsignalanlage geregelt werden.
Ab Freitag, 7. Juli 2023, 14.00 Uhr bis einschließlich  
9. Juli 2023 wird die L 1184 für die dann anstehenden
Asphaltarbeiten zwischen beiden Kreisverkehren voll 
gesperrt.
Während dieses Zeitraums erfolgt die Umleitung aus Fahrt-
richtung Reutlingen/Tübingen kommend über die B 464 bis
zur Anschlussstelle Böblingen-Süd, weiter über die K 1077
nach Ehningen, von dort über die K 1000 nach Hildrizhau-
sen und über die L 1184 nach Altdorf. In Gegenrichtung
erfolgt die Umleitung analog.

Denken Sie bitte daran …
für die Jahreszahler ist am 1. Juli 2023
die Grundsteuer zur Zahlung fällig.
Der Betrag kann dem zuletzt zugestell-
ten Bescheid entnommen werden.
Außerdem ist am 30. Juni 2023 der Ab-
schlag für Wasser, Niederschlags- und Abwasser fällig.

Wir bitten um termingerechte Überweisung.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf die Vorteile des
Lastschriftverfahrens hin.

Ende des amtlichen Teils
Für den Inhalt der in den nachfolgenden Rubriken abgedruck-

ten Beiträge sind die jeweils einsendenden Institutionen,
Vereine, Parteien und Organisationen zuständig. Die Berichte

müssen nicht die Meinung der Verwaltung widerspiegeln.

Wasserverband Hochwasserschutz Würm 
nimmt Gemeinden Altdorf, Grafenau und 
Magstadt auf
In der Verbandsversammlung des Wasserverbands Hochwas-
serschutz Würm am 25. Mai 2023 wurde einstimmig die nötige
Satzungsänderung beschlossen. Zum 1. Juli 2023 werden die
Gemeinden Altdorf, Grafenau und Magstadt dem Wasserver-
band beitreten. Die aktuellen Mitglieder des Wasserverbands
sind neben dem Landkreis Böblingen die Gemeinden Ehningen
und Nufringen.
Verbandsvorsteher und Landrat Roland Bernhard zeigte sich hoch-
erfreut über den Mitgliederzuwachs: „Wir als bisherige Mitglieder
des Wasserverbandes Hochwasserschutz Würm können den Bei-
tritt der Gemeinden Altdorf, Grafenau und Magstadt nur begrüßen
und freuen uns, die interkommunale Zusammenarbeit im wichtigen
Bereich des Hochwasserschutzes weiter zu verstärken. Hochwas-
serereignisse machen nicht vor Gemeinde- oder Landkreisgrenzen
halt. Wir alle wollen unseren Bürgerinnen und Bürgern den best-
möglichsten Schutz vor Extremwetterereignissen bieten“.
Der Wasserverband Hochwasserschutz Würm besteht seit 1983,
alle drei nun beigetretenen Gemeinden waren damals neben vie-
len anderen Städten und Gemeinden sogar Gründungsmitglieder.
Aus förderrechtlichen Gründen sind Ende der 1980er-Jahre bis
auf den Landkreis Böblingen sowie die Gemeinden Ehningen und
Nufringen alle Mitglieder ausgetreten. Die wieder verstärkt in den
ehemaligen Verbandsmitgliedern aufgetretenen Hochwasserer-
eignisse führen nun zum Wiederbeitritt.
In allen beitretenden Gemeinde sind Maßnahmen seitens des
Wasserverbands geplant, so wird u. a. in jeder Gemeinde min-
destens ein Hochwasserrückhaltebecken gebaut. Bürgermeister
Florian Glock zum Beitritt in den Wasserverband: „Der Wieder-
beitritt der Gemeinde Magstadt in den Wasserverband Würm ist
ein Meilenstein für die Umsetzung der Hochwasserschutzplanun-
gen in Magstadt. Die Bürokratie wirkt reduziert und die Effzienz
des Umsetzungsverfahrens erhöht. Was wir brauchen, ist die
schnellstmögliche Umsetzung von drei Hochwasserrückhaltebe-
cken und das geht am schnellsten zusammen mit dem Wasser-
verband Würm.“
Der Satzungsänderung waren einstimmige Beschlüsse zum Bei-
tritt in den Gemeinderäten der aufzunehmenden Gemeinden
vorausgegangen. Für Bürgermeister Martin Thüringer (Grafe-
nau) lassen sich über den Zusammenschluss im Zweckverband
Synergien nützen und es wird eine strukturierte, dauerhafte Lö-
sung für den Hochwasserschutz erreicht. „Ich bin dem Landkreis
dankbar, dass wir durch den Zweckverband eine solide fachliche
Unterstützung in dieser großen Herausforderung erhalten.“
Mit der Aufnahme der drei Gemeinden in den Wasserverband
Hochwasserschutz Würm wird ein weiterer wichtiger Schritt ge-
tan, um Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Böblingen präven-
tiv vor Hochwasserereignissen zu schützen.
Bürgermeister Erwin Heller zum Beitritt in den Wasserverband
Hochwasserschutz Würm: „Für Altdorf sehe ich nur Vorteile in
einem Beitritt zum Wasserverband Würm. Gemeinsam im Ver-
band haben wir ein starkes Gewicht. Mit unseren Erfahrungen
aus dem tausendjährigen Hochwasserereignis im Jahr 2018 und
unserer Lage am Oberlauf der Würm, können wir durch die Um-
setzung von Maßnahmen auch zur Entlastung der Unterlieger-
Kommunen beitragen.“

Bei anhaltendem Sonnenschein und Trocken-
heit steigt die Waldbrandgefahr
Forstamtsleiter Reinhold Kratzer: „ Es ist wichtig, sich im 
Wald verantwortungsvoll zu verhalten!“
Aktuell steigt infolge des anhaltend sonnigen Wetters und der
Trockenheit wieder die Waldbrandgefahr. Der Landkreis Böb-
lingen bildet hier keine Ausnahme. Im Internet fndet sich beim
Deutschen Wetterdienst der bundesweite Waldbrandgefahren-



Seite 12 Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Altdorf  24. Juni 2023 

index (www.dwd.de/DE/leistungen/waldbrandgef/waldbrand-
gef.html#buehneTop). Auch die Tabelle der Wetterstationen
für Baden-Württemberg ist öffentlich einsehbar; im Landkreis
Böblingen schaut das Amt für Forsten auf die Wetterstation in
Renningen. (www.dwd.de/DWD/warnungen/agrar/wbx/wbx_
tab_alle_BW.html)
Aktuell steht der Index im Landkreis Böblingen auf Stufe 3, mitt-
lere Gefahr. „Die Einstufung des Deutschen Wetterdienstes deckt
sich mit unserer derzeitigen forstfachlichen Einschätzung“, so
Forstamtsleiter Reinhold Kratzer. „Wir mahnen jedoch eindring-
lich zur Sorgfalt, denn es ist insbesondere auch der anhaltende
Wind, der nicht nur stark austrocknet, sondern entstehende Glut-
nester – im wahrsten Sinne des Wortes – „in Windeseile“ anfa-
chen würde.“

Das Amt für Forsten im Landratsamt Böblingen bittet alle Wald-
besucher folgenden Regeln zu beachten:
• Das gesetzliche Rauchverbot im Zeitraum vom 1. März bis

31. Oktober 2023 ist zwingend einzuhalten.
• Feuermachen ist nur an offziellen fest eingerichteten Feuer-

stellen an ausgewiesenen Grillplätzen erlaubt. Besondere Vor-
sicht ist bei Wind geboten. Nicht erlaubt ist das Grillen im Wald
auf mitgebrachten Gartengrillgeräten.

• Das Feuer muss immer beaufsichtigt und vor dem Verlassen
unbedingt vollständig gelöscht werden.

• Sperrungen einzelner Grillstellen können zum Schutz des Wal-
des auch von den jeweiligen Waldbesitzern vorgenommen wer-
den. Diese sind zu beachten.

• Autos sollten nur auf ausgewiesenen und befestigten Parkplät-
zen abgestellt werden. Das Parken auf trockenen Grünstreifen
und gemähten Flächen am Waldrand kann dazu führen, dass
durch die heißen Katalysatoren der Untergrund Feuer fängt.
(Insbesondere müssen beim Parken die Zufahrtswege zu den
Wäldern frei sein – sie sind wichtige Rettungswege.)

• Wer einen Waldbrand bemerkt, muss dies unverzüglich mit mög-
lichst genauer Ortsangabe unter der Notrufnummer 112 melden!

Jugendschöffen dringend gesucht
Der Landkreis sucht bis 26. Juni 2023  
noch 44 Bewerberinnen und Bewerber
Im ersten Halbjahr 2023 werden bundesweit die Schöffen und
Jugendschöffen für die Amtszeit von 2024 bis 2028 gesucht. Für
den Amtsgerichtsbezirk Böblingen werden aktuell noch 44 Be-
werberinnen und Bewerber gesucht. Zum Amtsgerichtsbezirk
Böblingen zählen alle Städte und Gemeinden des Kreises ohne
Leonberg, Renningen, Rutesheim, Weil der Stadt und Weissach
(diese bilden den Amtsgerichtsbezirk Leonberg).
Das Schöffenamt ist ein verantwortungsvolles und unverzichtba-
res Element des demokratischen Rechtsstaates. Jugendschöf-
fnnen und Jugendschöffen fällen als ehrenamtliche Richterinnen
und Richter gemeinsam und gleichberechtigt mit Berufsrichterin-
nen und Berufsrichtern die Urteile in Jugendstrafverfahren.
Für Jugendschöffnnen und Jugendschöffen gelten folgende Vo-
raussetzungen. Neben der deutschen Staatsangehörigkeit muss
der Wohnsitz im Amtsgerichtsbezirk Böblingen liegen. Bewer-
berinnen und Bewerber müssen zu Beginn der Amtsperiode (1.
Januar 2024) mindestens 25 Jahre alt sein beziehungsweise das
70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Darüber hinaus ist die
persönliche Eignung der Schöffnnen und Schöffen ein Kriterium.
Das Amt verlangt von den gewählten Personen in hohem Maße
Unparteilichkeit und Urteilsreife. Objektivität und Unvoreingenom-
menheit müssen auch in schwierigen Situationen gewahrt werden.
Juristische Kenntnisse sind für das Amt nicht erforderlich.
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Böblingen schlägt
geeignete Kandidaten vor. Aus diesen Vorschlägen wählt der
Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahres-
hälfte 2023 die Haupt- und Ersatzschöffen. Interessenten sollten
ihre Bewerbung bis 26. Juni 2023 an die Geschäftsstelle Kreis-
tag des Landratsamtes Böblingen senden, Adresse: Parkstraße

16, 71034 Böblingen, E-Mail: geschaeftsstelle-kt@lrabb.de. Für
Fragen steht die Geschäftsstelle gerne zur Verfügung (Telefon (0
70 31) 6 63-15 09). Ein Formular kann von der Internetseite www.
schoeffenwahl.de heruntergeladen werden.

Felder-Rundfahrt
Die Landwirte aus Holzgerlingen laden interessierten Bürger am
Samstag, 8. Juli 2023 14.00 Uhr zu unserer Felder-Rundfahrt ein.

Wir werden mit Helmut Kayser, unsere Kulturen vom Anhänger
aus, auf der Gemarkung anschauen. Er wird uns sicher wieder
wertvolle Tipps rund um den Pfanzenbau geben, über aktuelle
Versuchsergebnisse berichten und auf unsere Fragen im integ-
rierten Pfanzenschutz eingehen.

Kommunalpolitische aber auch bundes- und europäische Ent-
scheidungen, die neue GAP und deren Auswirkungen auf die
Bewirtschaftung und unserer Landschaft, werden ebenso thema-
tisiert. Ein informativer Nachmittag, für alle Landwirte und Bür-
ger, die an der heimischen Erzeugung von Lebensmitteln und der
Landwirtschaft interessiert sind.

Dazu laden wir herzlich um 14.00 Uhr am Lindenbrunnen ein:

Die Felder-Rundfahrt klingt bei der Familie Schmid auf der Mittle-
ren Mühle mit Getränken und Hefezopf/Butterbrezeln aus.

Martin Schmid

BAUMASSNAHMEN

In der Gemeinde Altdorf kommt es aufgrund von
verschiedenen Baumaßnahmen zu folgenden ver-
kehrsrechtlichen Einschränkungen:

Uhlandstraße 11

Vollsperrung, 7. November 2022 – 31. Juli 2023

Bachstraße 30

Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung
in der Zeit vom 26. April – 31. Oktober 2023

Würmstraße, Höhe Greutweg 43

Aufstellung eines Containers
in der Zeit vom 5. Juni – 7. Juli 2023

Hauffstraße 4

Vollsperrung in der Zeit vom 16. Juli – 30. Juli 2023

Maurener Straße / Ecke Rappenweg

Gehwegsperrung und halbseitige Sperrung
in der Zeit vom 26. Juni – 31. Juli 2023

Veilchenstraße 2

Vollsperrung in der Zeit vom 15. Juni – 15. Juli 2023
wegen Abbruch- und Erdarbeiten

Mühlstraße

Vollsperrung (tagsüber) und halbseitige Sperrung (nachts) in der
Zeit vom 15. Juni – 30. Juni 2023 wegen Anschlussarbeiten für
die Seniorenanlage

Schulstraße zwischen Weilemer Weg und Schaichhofstraße

Absolutes Halteverbot in der Zeit vom 12. Juni – 2. Juli 2023
werktags von 18.00 – 0.00 Uhr wegen des Übungsbetriebs der
Freiwilligen Feuerwehr Altdorf
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Bachstraße

Vollsperrung in der Zeit vom 29. Juni – 3. Juli 2023
wegen des Bachfests

Glasfaser:

Maurener Straße

20 Gehwegsperrung und Halbseitige Sperrung
in der Zeit vom 23. Mai – 30. Juni 2023

Geißbrunnenweg

Vollsperrung in der Zeit vom 23. Juni – 29. Juni 2023

In der Beunde 23-37

Vollsperrung in der Zeit vom 22. Juni – 28. Juni 2023

Wir bitten die Verkehrsteilnehmer um Beachtung.

– Ihre Gemeindeverwaltung –

Soziale Dienste

Diakonie-Sozialstation  
Schönbuchlichtung
Telefon (0 70 31) 6 84 74 10
Wir suchen Mitarbeiter, mehr Infos unter
www.dsst-schoenbuchlichtung.de

IAV-Beratungsstelle
für hilfebedürftige und Ältere Menschen und ihre Angehörigen
und Gesprächskreis für pfegende Angehörige
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Ambulanter Kinder & Jugendhospizdienst  
Landkreis Böblingen
(Begleitung von Familien mit schwerst- und sterbenskranken Kindern,
Begleitung von Kindern mit schwerstkrankem und sterbendem Elternteil)
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 6 59 64 01

Ambulanter Erwachsenenhospizdienst   
Region Böblingen
Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, Angehörige stützen
Hospizgruppe Holzgerlingen, Altdorf, Hildrizhausen
Einsatzleitung: Telefon (0 70 31) 30 49 402

Trauergruppe (Hilfe für Trauernde)
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Betreuungsgruppe für Demenzkranke
Telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Informations- und Beratungstelefon für Men-
schen mit einer psychischen Erkrankung
deren Angehörige, Freunde und Nachbarn
Telefon (0 70 31) 66 333 66, Montag bis Freitag von 9.00 bis 17.00 Uhr
Das Gespräch ist anonym, die Mitarbeitenden unterliegen der Schweige-
pficht.

Informations- und Beratungstelefon   
häusliche Gewalt
Telefon (0 70 31) 6 63 13 31

MOBILE-Management von Beruf und Familie
Telefon (0 70 31) 6 63 19 28

Frauen helfen Frauen
Telefon (0 70 31) 63 28 08,
E-Mai: beratung@frauenhelfenfrauenbb.de

Thamar – Beratungsstelle gegen   
sexuelle Gewalt
Stuttgarter Straße 17, 71032 Böblingen
Bürozeiten Mo., Di., Do.: 10.00 bis 13.00 Uhr, Mi.: 13.00 bis 16.00 Uhr
Notrufzeiten: nachts, 20.00 bis 7.00 Uhr, Sa., So., Feiertage durchgehend
Telefon (0 70 31) 22 20 66, Telefax (0 70 31) 22 20 63, www.thamar.de

Pro Familia Böblingen
Anerkannte Beratungsstelle für Schwangeren- und Schwangerschaftskon-
fiktberatung, Partnerschafts- und Sexualberatung, Empfängnisverhütung
und Kinderwunsch: Pfarrgasse 12, 71032 Böblingen,
Telefon (0 70 31) 67 80 05, E-Mail: boeblingen@profamilia.de.
Telefonzeiten: Montag und Donnerstag 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr,
Dienstag und Mittwoch 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Krisentelefon – ich schaff‘ es nicht mehr
„Gewaltig überfordert – wenn Pfege an ihre Grenzen stößt“
Montag bis Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr, (0 70 31) 6 63-30 00

Wellcome – Praktische Hilfe für Familien nach 
der Geburt
Telefon (0 70 31) 60 58 88 oder E-Mail: wellcome-online.de

Arbeitskreis Leben Böblingen e.V.
Begleitung in Lebenskrisen und bei Selbsttötungsgefahr sowie Trauer-
gruppe für Hinterbliebene nach Suizid und Präventionsveranstaltungen
in Schulen
Telefon (0 70 31) 3 04 92 59, E-Mail: akl-boeblingen@ak-leben.de

Beratung, Begleitung + Unterstützung von 
werdenden Eltern
Telefon (0 70 31) 663-24 03 oder (01 73) 2 51 02 32

Die Sprechstunden der Frauenbeauftragten 
für Bürgerinnen und Bürger:
Landratsamt Böblingen, Zimmer 361, 3. Stock, Neubau,
Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.

Kontakt- und Freizeitgruppe in Holzgerlingen für Menschen 
mit einer psychischen Erkrankung

Wer sich in einer seelischen Notlage befndet, oder an einer psy-
chischen Erkrankung leidet, fühlt sich oft allein. In unserer Grup-
pe können Sie Menschen treffen, die in einer ähnlichen Lage sind.
Gemeinsam wollen wir Freizeit verbringen, spielen, kreativ tätig
sein, Gespräche führen, Ausfüge und Besichtigungen unterneh-
men. Bei uns sind Menschen jeglichen Alters und unabhängig
von Religionen willkommen.

Unsere Treffen fnden statt:

Montags, von 18.00 – 19.30 Uhr, vierzehntäglich in den unge-
raden Kalenderwochen.

Ort:  Gemeindezentrum Johanneskirche, Bühlenstraße 85 in 
Holzgerlingen. (Bitte Eingang Falkenstraße benutzen.)

Wir freuen uns auf Sie!

Rückfragen gerne unter Telefon (0 70 31) 21 65-35 oder -40
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In Kooperation mit der Gemeinde Altdorf bietet der

Senioren- und
Krankenpfegeverein Altdorf e.V.

Essen auf Rädern
für seine Mitglieder.

Unser geschultes, ehrenamtliches Team liefert Ihnen von montags bis freitags ein bekömmliches Mittag-
essen. Bestellen können Sie bis spätestens Sonntagabend bei der Gemeindeverwaltung unter:

Telefon und Anrufbeantworter: (0 70 31) 7 47 40
oder Fax: (0 70 31) 74 74 10 
Der ausgefüllte Bestellschein kann auch in den Rathausbriefkasten geworfen werden. Stammkunden
können den Bestellschein spätestens freitags unseren Fahrer*innen mitgeben. Bitte geben Sie an, an
welchem Tag Sie welches Menü haben wollen. Bestellungen gelten für eine Woche. Nachbestellungen
und Änderungen können leider nicht berücksichtigt werden.

Das Essen wird Ihnen täglich in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr an die Haustür zusammen mit dem
Bestellschein der Folgewoche geliefert.

Der Preis für jedes Essen beträgt 7,50 Euro inkl. gesetzl. MwSt.

Speiseplan

26.6. bis 30.6.2023 Menü 1 Menü 2 Menü 3 – Supersalat Menü 4 – Schonkost/Leichte Kost
salzarm, fettarm, ohne Zucker

Montag Linsen mit ein Paar Saiten
und Bauernspätzle 7.a.c.g.j.

Drei Fruchtknödel in
Vanillesoße mit Mohn-
Schupfnudeln (veg.) 1.a.c.g.

Ital. Salatplatte mit Antipasti
und Ciabatta a.

Hähncheninnenflet in
Bratensoße mit Butterkartof-
feln und Salatbeilage 7.

Dienstag Hähnchen Cordon bleu mit
Pfeffersoße, Teigwaren und
Kartoffelsalat a.c.g.

Vier Semmelknödel in
Pffferling-Champignon-
rahm-Soße mit frischen
Kräutern (veg.) a.c.g.

Schwäb. Salatplatte
mit frittierten Maultaschen-
streifen und Sesam-
brötchen a.c.g.

Kalbsrahmbraten mit
Kartoffel-Gemüsegratin a.c.

Mittwoch Sauerbraten vom Rind
in Preiselbeersoße mit
Kartoffelklößen und Apfel-
rotkohl a.c.g.

Makkaroni „Mediterran“
mit Tomatenrahmsoße,
ger. Käse und Salatbeilage
(veg.) 1.a.g.

Eier- Tomatensalat mit
Mozzarella, Basilikum und
Vollkornbaguette a.c.

Fischroulade „Julienne“
in Zitronensoße mit frischem
Lauchgemüse und Salz-
kartoffeln a.g.

Donnerstag Rahmgeschnetzeltes vom
Schwein mit drei Rösti und
Salatbeilage a.c.g.

Seelachs mit Champignons
und Käse überbacken,
Reis und Mandelbrokkoli
1.a.g.

Bunte Salatplatte mit Ei
und Käsestreifen, Farmer-
brötchen 1.a.c.

Bunte Gnocchi in
Kürbissoße mit Feta, Süß-
kartoffeln und Kirschtomaten
(veg.) a.g.

Freitag Feuerspieß mit Hackfeisch-
bällchen, Kässpätzle und
Salatbeilage 1.a.c.g.

Hähnchenschnitzel in
Currysoße mit Reis und
Karottenmix a.g.

Salat „Nizza“ mit Thunfsch
und Weißbrot a.c.

Veget. Lasagne in
Tomatensoße mit buntem
Rahmgemüse a.c.g.i.

AUSWEICHMENÜ TÄGLICH: a) ½ Hähnchen vom Grill mit Brötchen a. b) Pizzaschnitte vegetarisch a.g.

Zusatzstoffe: 1 Farbstoff, 2 Konservierungsstoffen, 3 Antioxidationsmittel, 4 Geschmacksverstärker, 5 geschwefelt, 6 geschwärzt, 7 gepökelt, 8 Phosphat, 9 Süßungsmittel.
Allergene Stoffe: a Gluten, b Krebstiere, c Eier, d Fisch, e Erdnüsse, f Soja, g Milch-Lactose, h Schalenfrüchte, i Sellerie, j Senf, k Sesam, Schwefeldioxyd, m Lupinen, n Weichtiere

Änderungen vorbehalten!
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Anmeldung zur Sommerferienwoche Hildrizhausen & 
Altdorf „Just for Fun 2023“ in KW 33 

 

 
 

 
Name:…………………………………………………………… 
 
Anschrift:…………………………………………………………… 
 
Hiermit melde ich melde mein Kind / meine Kinder an: 
 
…………………/…………………………/…………………………Alter:……/………/… 
 
Handy-Nr.: ................................................................................................................. 
(Pflichtangabe für Notfälle und Rückmeldung Warteliste!) 
 
E-Mail: ........................................................................................................................ 
(Pflichtangabe zur Rückmeldung und Warteliste) 
 
Allergien/Unverträglichkeiten: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Mein Kind darf nach Ende der Veranstaltungen alleine nach Hause 
 ja 
 nein 
 
Bilder der Ferienwoche dürfen zwecks Berichterstattung veröffentlich werden 
(Falls nichtzutreffend bitte streichen) 
 
Ort/Datum/Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten: 
. 
.............................................................................................................................. 
 
Überweisung der Anmeldegebühr(en) an die Gemeinde Hildrizhausen: 
Kreissparkasse Böblingen - IBAN DE02 6035 0130 0001 0003 77 
Verwendungszweck: „Just for Fun 2023” und Name des Kindes/der Kinder 
 
Hinweis zur Versicherung: Kinder und Jugendliche sind über die Gemeinde versichert. 
Begleitende Elternteile oder andere Begleitpersonen sind für ihren Versicherungsschutz 
selbst verantwortlich. 

Anmeldeschluss: Montag, der 17. Juli 2023 
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Kirchliche Mitteilungen

Pfarramt: Telefon 60 55 06 Telefax 60 45 79 
Bürozeiten: Di. 9.00 bis 12.00 Uhr Mi. 9.00 bis 11.00 Uhr 

E-Mail – Pfr. Baral: Pfarramt.Altdorf-Boeblingen@elkw.de 
E-Mail – Sekretariat: Pfarrbuero.Altdorf-Boeblingen@elkw.de 

E-Mail Jugendreferent: stephan.decker@elkw.de
Telefonnummer des Jugendreferenten: 7 78 53 13

Homepage: www.evangelisch-altdorf.de

Herzliche Einladung zu unseren Präsenzgottesdiensten.
Falls Sie nicht teilnehmen wollen oder können, sind Sie herzlich
eingeladen, den Gottesdienst im Livestream auf unserer Home-
page unter https://www.evangelisch-altdorf.de/gottesdienste
abzurufen und zu Hause zu feiern.
Neben der Opfergabe bei den Präsenzgottesdiensten sind auch
weiterhin Opfer in Form von Überweisungen möglich oder als
Einwurf in den Pfarramtsbriefkasten. Näheres fnden Sie auf un-
serer Homepage zu den aktuellen Sonntagen.

Wochenspruch: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen
und selig zu machen, was verloren ist. Lukas 19,10

Samstag, 24. Juni 2023 
07.30 Frühgebet in der Kirche

Sonntag, 25. Juni 2023 
09.45 Gebetskreis in der Sakristei
10.00 Gottesdienst mit dem Chörle in der Kirche und im Li-

vestream (Pfr. Matthias Baral) Taufen von Lisanna Mö-
ckel und Joline Wanner. Das Opfer ist für das Diakoni-
sche Werk Württemberg bestimmt.

10.00 Kinderkirche im Gemeindehaus
10.00 Schäfchengruppe im Gemeindehaus unten

Montag, 26. Juni 2023 
17.00 Mädchenjungschar 3.+4. Klasse
17.30 Bubenjungschar 1.+2. Klasse
19.30 Konzertabend mit dem Künstler „2schneidig“ im Ge-

meindehaus – Einlass um 19.00 Uhr
19.30 Gebetstreffen für den Frieden – wir treffen uns dazu

heute in der Kirche

Dienstag, 27. Juni 2023 
10.00 KAFFEE UM ZEHN
16.15 Kindertreff im Gemeindehaus
17.00 Kinderchor „Kolibris“ für alle Kinder

von der 1.-4. Klasse im Gemeindehaus
18.00 Kinderchor „Let‘s Fets“ für alle Kinder

von der 5.-9. Klasse im Gemeindehaus

Mittwoch, 28. Juni 2023 
07.00 Frühgebet in der Sakristei
09.30 Eltern-Kind-Treff im Gemeindehaus
16.15 Kinderstunde Gartenstr. 12
17.30 Bubenjungschar 3.+4. Klasse
17.30 Mädchenjungschar 5.+6. Klasse
19.00 Trainee im Gemeindehaus

Donnerstag, 29. Juni 2023 
09.30 Eltern-Kind-Treff im Gemeindehaus
17.30 Bubenjungschar 7.+8. Klasse
20.00 Chörle

Freitag, 30. Juni 2023 
17.00 Mädchenjungschar 1.+2. Klasse
17.30 Bubenjungschar 5.+6. Klasse
18.00 Mädchenjungschar 7.+8. Klasse
19.30 Ü 18 Teenkreis
20.00 Posaunenchor

Samstag, 1. Juli 2023 
07.30 Frühgebet in der Kirche

Sonntag, 2. Juli 2023 
09.45 Gebetskreis in der Sakristei
10.00 Gottesdienst mit dem Team in der Kirche und im Lives-

tream (Pfr. Matthias Baral). Das Opfer ist für die Auf-
gaben unserer eigenen Kirchengemeinde bestimmt. Im
Anschluss laden wir zum Kirchkaffee ein.

10.00 Kinderkirche im Gemeindehaus
10.00 Schäfchengruppe im Gemeindehaus unten
20.00 Offener Abend im Gemeindehaus. Thema: „Wenn Gott

anders handelt – Segensspuren trotz unerfüllter Wün-
sche“, Referent Pfr.i.R. Martin Länder

Herzlichen Dank  

Wir blicken zurück auf drei Festtage im Kirchgarten, die für uns ein Grund 
zu großem Dank sind über das, was Gott schenkt und gelingen lässt.  
Anlass zu feiern hatten wir als Kirchengemeinde in vielerlei Hinsicht: Der 
Verein zur Förderung kirchlicher Jugend  und Gemeindearbeit Altdorf e.V. 
beging sein 25 jähriges Bestehen und lud zu einem Festabend am Frei
tagabend ein. Natürlich feiert es sich im Zelt etwas legerer  zumal in der 
Sommerzeit. Einen Dresscode gab es also nicht. Jeder war willkommen. 
Man schaute zurück auf 25 Jahre profunde Jugendarbeit, die fast aus
schließlich aufgrund der Spendenbereitschaft der Altdorferinnen und Alt
dorfern finanziert und möglich gemacht wird. Dass das nicht nur für „d´ 
Kirch“ gut ist, sondern für den ganzen Ort, weiß auch Bürgermeister Erwin 
Heller, der neben einem Grußwort der bürgerlichen Gemeinde eine Spen
de anlässlich des Jubiläums überbrachte.  
Neben alten Schlagern von Jungscharzeltlagern, einem Poetry Slam, ge
ladenen Gründungsmitgliedern und einem langjährigen Vorsitzenden, wie 
Pfarrer Bernd Rexer, vergegenwärtigte man sich die vergangenen Jahre 
durch Erzählungen von damals. 
Sportlich und ohne viel Erzählungen ging es dann am nächsten Vormittag 
mit dem Altdorfer Schneckenlauf weiter. Einer PR Aktion, die eigentlich 
dazu diente auf den Förderverein aufmerksam zu machen. Dass nebenbei 
über 1.000 Runden von allen Läufern insgesamt zurückgelegt und in 
Summe ca. 15.000 € erlaufen wurde, war dann doch irgendwie Nebensa
che. Allen Läufern von ganz klein bis ganz groß und von ganz jung bis 
ganz alt, haben wir sehr zu danken, ebenso wie für die große Spendenbe
reitschaft. Warum die Altdorfer als Schnecken gelten erschließt sich vor 
diesem Hintergrund nicht zwingend  aber das ist ein anderes Thema.  
Nichts für die Füße, sondern für Herz und Ohr gab es am Samstagabend: 
Die Band „Soundkammer“ lud zum Konzertabend ein. Viele folgten der 
Einladung gerne und bekamen ein vielfältig musikalisches Programm dar
geboten, das lediglich durch anregende Anekdoten unterbrochen wurde, 
die zum weiter  und tieferdenken Anlass gaben. Durch fähige Licht  und 
Tontechniker unterstützt entstand so eine sehr feine Atmosphäre, die alle 
Anwesenden genießen konnten.  
Am Sonntagmorgen fand der letzte Festakt statt. Ein Festgottesdienst mit 
festlich gekleideten Besuchern, einem festlichen neuen Konfi Jahrgang, 
den wir feierlich im Gottesdienst vorstellen konnten. Festlicher Musik in 
Form von Trompeten und Posaunen sowie den feierlichen Kinderstimmen 
der Kolibris. Dass es dann in der Predigt auch um ein Fest ging, zu dem 
Gott selbst die Menschen dieser Erde einlädt, war dann auch für mich als 
Pfarrer ein Grund zum Schmunzeln und eine Bestätigung, dass Zufall ein 
Synonym für Gott ist und er in jedem Fall Humor haben muss.  
Da zu einer Feier auch ein zünftiges Essen gehört, gab es das im An
schluss an den Gottesdienst auch und es fand ebenfalls großen Anklang. 
Das bewährte Bewirtungsteam machte viele Besucher satt und wer noch 
Platz im Bauch hatte, konnte sich am Eisstand oder beim Kaffee  und Ku
chenbuffet der ganzen festlichen Fülle erfreuen.  
Danke an alle Helfer bei der Vorbereitung, dem Aufbauen und der Durch
führung dieses Festwochenendes. Danke an die Technik und an die, die 
uns mit Material und Naturalspenden für was auch immer ausgeholfen 
haben! Danke an Harald Marquart vom Zeltverleih, an das Zwirner Team, 
die Metzgerei Hähnle. Und ein großer Dank an unseren Gott, der uns im
mer mit dem passenden Wetter gesegnet hat und dessen bewahrende 
Hände bei allen Arbeiten über uns waren.  
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.  
Matthias Baral für den Kirchengemeinderat  
der Evang. Kirchengemeinde Altdorf 
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Terminausblick
Maultaschenessen St. Franziskus in Hildrizhausen
Sonntag, 9. Juli 2023 um 10.30 Uhr – Familiengottesdienst in 
ökumenischer Verbundenheit – Predigt: Pfr. Andreas Roß, evang. 
Kirchengemeinde. Anschließend gemeinsames Mittagessen: 
Maultaschen von der Rikscha. Ende: ca. 14.00 Uhr.

Rechnungsabschluss und Haushaltsplan 2023
Der Rechnungsabschluss 2022 und der diesjährige Haushalts-
plan der Kirchengemeinde liegt vom 20. 06. bis 04. 07. 2023 im 
Pfarrbüro während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus.

Seelsorgeeinheit. Herzliche Einladung zum Gemeindefest
St. Johannes-Baptist in Weil
Unsere Nachbargemeinde in Weil im Schönbuch feiert am Sonn-
tag, 25. Juni 2023 nach dem Gottesdienst ihr Gemeindefest. Für 
das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt ein buntes Programm für alle.

Musikalische Andacht
Herzliche Einladung am Sonntag, 25. Juni 2023 um 19.00 Uhr in 
die Heilig-Kreuz-Kirche nach Schönaich zu einer musikalischen 
Andacht. Mitwirkende: Kirchenchor, Schola, Frauenensemble, 
Jugo-Band, die Bänd.

Wanderwallfahrt am 1. Juli 2023
Liebe angemeldete Wallfahrer*innen,

Treffpunkt: 1. Juli 2023 um 8.00 Uhr an der Heilig-Kreuz-Kirche 
Schönaich. Nach dem Reisesegen fahren wir nach Schwäbisch 
Gmünd. Dort gibt es noch eine kleine Stärkung, bevor wir loslau-
fen. Auf unserem leichten Wanderweg wird es ca. 4-6 Stationen 
zum Thema „Lebenswege“ geben.

Beenden werden wir die Wallfahrt mit einer Wort-Gottes-Feier 
in einer der Felsenkapellen. Mit einem Abendessen beenden wir 
den Tag, die Rückankunft wird ca. 21.00 Uhr sein.

Für Bus UND Abendessen erheben wir einen Unkostenbeitrag in 
Höhe von 25 Euro. Der Beitrag wird im Bus kassiert.

Sommerfreizeit 2023
Das geheimnisvolle Museum – von 3. bis 9. September 2023 im 
Alpseehof in Immenstadt im Allgäu.

Hast Du Lust, die Geschichten eines geheimnisvollen Museums 
zu erkunden, in unterschiedliche Zeiten einzutauchen, coole Leu-
te kennenzulernen und Lieder am Lagerfeuer zu singen? Du bist 
zwischen 7 und 14 Jahren alt?

Dann musst Du unbedingt auf der Sommerfreizeit dabei sein!

Anmeldung im Pfarrbüro Weil im Schönbuch (kgwd@drs.de oder 
(0 71 57) 53 83 20) bis 15. Juli 2023! Beeil Dich, die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt!

Wir freuen uns auf eine tolle Woche mit Dir und Deinen Freunden, 
voller Action und Spaß!

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist für Publikumsverkehr geöffnet.
Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Dienstag:  16.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag:  9.00 – 11.00 Uhr  
und Freitag:  9.30 – 10.30 Uhr
Telefon (0 70 31) 7 47 00, Fax (0 70 31) 74 70 10  
E-Mail: KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de  
Internetseite: www.kath-kirche-holzgerlingen.de
Pfarrer Feil: Telefon (0 70 31) 74 70 20 oder 41 98 01,  
E-Mail: Anton.Feil@drs.de
Kirchenpfeger Hubert Gfrörer  
E-Mail: HGfroerer@kvz.drs.de  
Telefon (0 70 31) 74 70 13 (Freitags 9.30 – 11.30 Uhr)
Hausmeister in Holzgerlingen und in Hildrizhausen:  
Willfried Gotzmann, Tel. 0157 34 59 69 94
Hausmeisterin in Altdorf:  
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt: Tel. 0151 65 47 23 65

Katholische italienische Gemeinde  
GESÚ MISERICORDIOSO

Sekretariat – Im Hasenbühl 8:

Daniela Di Stefano   
Telefon (0 70 31) 4 38 02 15  
WhatsApp: (01 51) 42 01 17 60 
E-Mail: cigm@outlook.com

Öffnungszeiten:
Dienstag von  15.00 bis 17.00 Uhr  
und Freitag von  12.30 bis 14.30 Uhr

Don Emeka (nach Vereinbarung):  
Mobil (01 62) 6 17 42 64

Sonntag, 25. Juni 2023
11.00  Gottesdienst in Schönaich.

Sonntag, 2. Juli 2023
11.00  Gottesdienst in Weil im Schönbuch.

Sonntag, 9. Juli 2023
11.00  Gottesdienst in Holzgerlingen.

Sonntag, 16. Juli 2023
11.00  Gottesdienst in Schönaich.

Sonntag, 23. Juli 2023
11.00  Gottesdienst in Waldenbuch, St.Martinus.

Sonntag, 30. Juli 2023
11.00  Gottesdienst in Schönaich.
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Am Ende waren alle Kinder die Gewinner! Eine Urkunde und Me-
daille für alle – auch für die vielen Fans die nicht aktiv am Turnier
teilgenommen haben.

Was für ein toller Vormittag der Adolf-Rehn-Schule. Abgerundet
mit dem gesunden Frühstück – organisiert durch den TV Altdorf.

Spaß hat es gemacht! Das machen wir wieder! Versprochen!

F-Jugend
Unsere F-1 bestritt am Samstag, 17. Juni 2023 den Heimspiel-
tag auf dem Altdorfer Kunstrasen. Bei tollen äußeren Vorausset-
zungen und hochklassigen Mansschaften, waren unsere Jungs
gleich von Anfang an gefordert. Unser erster Gegner war der TSV
Schönaich I. Wir waren hellwach und versuchten gleich das Spiel
zum Gegner zu verlagern. Letztendlich konnten wir das Spiel
knapp mit 1: 0 gewinnen. Der zweite Gegner, d. GSV Maichingen
I, war eine deutlich andere Hausnummer. Die Maichinger waren
meist spielbestimmend und wir konnten praktisch nur versuchen,
unseren Kasten sauber zu halten. Über die gesamte Spielzeit ge-
lang uns dies leider nicht. Wir kassierten tatsächlich zwei Gegen-
tore. Trotzdem fühlte sich das Ergebnis gegen das übermächtige
Maichingen fast wie ein Sieg an....

Im dritten Spiel gegen den TSV Grafenau I wollten wir mindestens
ebenbürtig sein. Ja, wir hatten unsere Chancen, verwerteten die-
se aber nicht. Dann bekamen wir zwei richtig unnötige Tore und
das Spiel endete 2: 0 gegen uns.

Im letzten Spiel gegen den TSV Ehningen galt es nun, nochmal
alle Kräfte zu mobilisieren. Und tatsächlich, die Jungs machten
genau das, was die Trainer verlangt hatten. Zunächst schien alles
klar und wir konnten Tor um Tor erzielen. Dann aber schwächel-
ten wir etwas und die Grafenauer konnten ihrerseits Boden gut
machen. Trotzdem konnten wir das Spiel mit 4: 2 für uns ent-
scheiden. Die positiven Aspekte des Speiltages machen Mut für
den Abschlussspieltag nächsten Sonntag in Rohrau.
Es spielten: Noah (TS), Finn, Tom K., Andrei, Tom F., MaxiJay-
den und Kevin. Trainer: Matthias, Werner und Linus

Ergebnisse
A-Jugend
Spvgg Holzgerlingen II – SGM Schönbuch 3:9

B-Jugend
SGM Ehningen/Dagersheim I – SGM Schönbuch 3:2

C-Jugend
SGM K/D/S I – SGM Schönbuch I 5:4
VfL Stammheim II – SGM Schönbuch II 5:1

D-Jugend
TV Altdorf I – SGM Nufringen/Rohrau I 0:3

E-Jugend
VfL Herrenberg III – TV Altdorf 6:1

Vorschau
Samstag, 24. Juni 2023
A-Jugend: 17.00 Uhr in Altdorf
SGM Schönbuch – SGM Grafenau/Darmsheim

C-Jugend: 15.00 Uhr in Öschelbronn
SGM Gäufelden – SGM Schönbuch II

E-Jugend: 11.00 Uhr in Altdorf
TV Altdorf – SV Mötzingen

Anmeldung / Fußballcamp  
Vom 27.Juli bis 29.Juli 2023

Per Post / Einwurf oder per Email:
Heiko Olligschläger-Curtis

Geissbrunnenweg 13, 71155 Altdorf
Handy: 0157-734 15 685 

Email: tv.altdorf@gmail.com

Der Preis für ein Kind beträgt 80 Euro.
Jedes weitere Kind bezahlt 50 Euro

Im Preis enthalten sind 1 T-Shirt,
Getränke und 2 x Mittagessen. In den Pausen

werden Getränke und Obst bereit gestellt.

Anmeldefrist ist der 09.07.2023
 

 

Hiermit melde ich meine  
Tochter / meinen Sohn:

Name:

Vorname:

Adresse:

Telefonnummer:

E-Mail Adresse:

T-Shirt Größe: 128 / 140 / 164 / S / M
Bitte markieren Sie die gewünschte Größe

Geburtsdatum:

verbindlich zur Teilnahme am Trainingscamp an.

Datum/Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

Achtung:
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstan-
den, dass:
• mein Sohn/meine Tochter am Sommerferienprogramm

2023 teilnimmt.
• seine/ihre persönlichen Daten elektronisch gespeichert

werden, wenn Sie nicht an Dritte weitergegeben werden. ·
die Gemeinde Altdorf und ihre Beauftragten und Bediens-
teten nur für grob fahrlässige oder vorsätzlich verschulde-
te Schäden haften!

• die Begleitpersonen Aufsichtspfichten wahrnehmen, er-
forderliche Entscheidungen treffen und Schaden abwen-
dende Maßnahmen einleiten dürfen.

• eine Haftung durch den Veranstalter nicht übernommen
wird, wenn sich mein Kind nicht an die Anordnungen der Be-
treuer(innen) hält bzw. sich deren Aufsicht unerlaubt entzieht.
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Fußballcamp 2023

Wie immer fndet das Camp traditionell an den ersten drei Tagen
der Sommerferien statt: Donnerstag, 27. Juli 2023 bis Samstag,
29. Juli 2023. Die Kinder werden über die drei Tage mit Essen und
Getränken versorgt.

Teilnehmen an unserem Fußballcamp können alle Jungen und
Mädchen im Alter zwischen den Jahrgängen 2015 und 2008
• die bereits in einem Verein spielen und ihre Technik verbessern

wollen
• die Fußball bisher nur vom Bolzplatz kennen, aber zukünftig nicht

nur dabei sein, sondern auch mal ein Spiel entscheiden wollen
• noch nie Fußball gespielt haben, aber es gerne lernen würden

Der Unkostenbeitrag von 80 Euro (jedes weitere Geschwisterkind
50 Euro) umfasst eine ganztägige Betreuung durch erfahrene
Trainer an drei aufeinanderfolgenden Tagen, einschließlich 2 Tage
Mittagessen. Samstag gibt es eine kleine Zwischenmahlzeit.

Die Trainingszeiten:

Donnerstag: Treffpunkt ab 9.00 Uhr – Einteilung der Gruppen
erfolgt ab ca. 9.30 Uhr. Trainingsende: 16.00 Uhr

Freitag: 10.00 – 16.00 Uhr

Samstag: 9.30 – 12.00 Uhr

Verabschiedung der Kinder am Samstag um 12.30 Uhr. Den Kin-
dern wird Ihre Teilnahmeurkunde überreicht.

Weitere Infos folgen nach der Anmeldung bis ca. 18. Juli 2023

Wir freuen uns auf drei tolle Tage!

Abteilung Leichtathletik

Stadtradeln

Liebe Leichtis, Geschwister, Eltern & Leichti-Freunde

Altdorf ist diese Jahr wieder bei der deutschlandweiten Aktion
Stadtradeln dabei. Wir haben wieder ein Team „Altdorfer-Leich-
tis“ gegründet und würden uns sehr freuen, wenn ihr unserem
Team beitretet, feißig mitradelt und damit möglichst viele Fahr-
rad-Kilometer sammelt. Mal schauen, welches Altdorfer Team die
meisten Kilometer schafft und wie Altdorf im Vergleich mit den
anderen Kommunen im Landkreis abschneidet.

Im Zeitraum von 2. bis 22. Juli 2023 gilt es möglichst viele Wege 
mit dem Fahrrad zurück zu legen und damit Fahrrad-Kilometer
für das Leichti-Team zu sammeln.

Zeigen wir, dass die „Leichtis“ nicht nur rennen, werfen und sprin-
gen, sondern auch super Fahrradfahren können! Jeder Kilometer
zählt, egal ob zur Schule, Arbeit, Einkauf, zum Leichti-Training
oder bei einer Fahrradtour!

Anmeldung unter https://www.stadtradeln.de/altdorf – „Hier re-
gistrieren“ – das Team „Altdorfer-Leichti“ auswählen.

Kilometer eintragen über den persönlichen Zugang/Account
oder noch einfacher per Stadtradeln-App (https://www.stadtra-
deln.de/app). Es reicht auch, wenn sich ein Familienmitglied an-
meldet und dann für die Anderen die Kilometer mit einträgt. Die
Anzahl der Personenzahl kann im Account unter „Einstellungen“
im Feld „Anzahl Radelnde“ eingegeben werden. Bei Rückfragen,
einfach bei Marcel Haas melden. (4923432)

Also dann: Luft in die Reifen, Kette geölt – los geht´s! Und sollte
es mal regnen – es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte
Kleidung.;-)

Es grüßen euch sportlich, eure Leichti-Trainer

Kuchenspende fürs Bachfest
Liebe Leichtis,

unsere Abteilung wird fnanziell vom Hauptverein TV Altdorf un-
terstützt. Daher wollen wir durch unsere Kuchenspenden wieder
zum Gelingen des Bachfestes beitragen. Die gespendeten Ku-
chen können am Samstag, 1. Juli 2023 ab 12.00 Uhr und am
Sonntagvormittag ab 10.00 Uhr direkt am Kuchenstand beim
Bachfest abgegeben werden. Bitte Kuchenplatten kennzeichnen
und direkt am Bachfest wieder abholen.

Für eure Unterstützung Danken wir recht herzlich,
eure Leichti-Trainer

Wir laufen ausdauernd und die Jugendlichen  
werfen weit am 26. Juni 2023!
Sportabzeichen 2023 – Schon jemals das Sportabzeichen gemacht?
Wir führen dich hin – versprochen!

• Pro Abend trainieren wir mit Übungen, die zur jeweiligen Diszi-
plin hinführen.

• Am Ende des Abends nehmen wir 1 Disziplin ab.
• Jeder kann an Sport im Freien teilnehmen, auch ohne Abnah-

me. Unser Plan: 1. KOORDINATION im Mai 2. AUSDAUER,
SCHNELLIGKEIT und KRAFT folgen im Juni, Juli und August!

Treffpunkt: Leichtathletikanlage auf dem Sportplatz

Termine
15 min Aufwärmen, 30 min Training, 15-30 min Abnahme, bei Re-
gen und Nässe kurzfristige Änderung möglich

26. Juni, 19:00 Uhr  
3000m/800m-Lauf + Ballweitwurf Jugendliche, AUSDAUER
(Lauf), KRAFT (JUGEND)

2. Juli, 10:00 Uhr  
200m Schwimmnachweis, 400/800m Schwimmen (AUSDAUER)
25m Schwimmen (SCHNELLIGKEIT) SCHWIMMEN

3. Juli, 19:00 Uhr  
200m Rad f., SCHNELLIGKEIT

10. Juli, 19:00 Uhr  
Nachholtermin Weitsprung + Seilspringen, KOORDINATION

17. Juli, 18:00 Uhr  
200m Schwimmnachweis, 400/800m Schwimmen AUSDAUER,
25m Schwimmen (SCHNELLIGKEIT), SCHWIMMEN

Bei Interesse, einfach kommen und mitmachen!

Wir freuen uns auf euch!

Elke für das Sportabzeichen Team

Abteilung Walkingtreff

Neue Anfangszeiten!!!
Der Walkingtreff trifft sich ab sofort mittwochs um 18.00 Uhr,
samstags um 16.00 Uhr auf dem Sportgelände in Altdorf.

Es gibt eine Gruppe die 1 Stunde walkt und eine die 1 1/2 Stun-
den unterwegs ist, Machen Sie mit!! Wir freuen uns auf Sie.

Marianne Schmid, Telefon 60 27 28
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Abteilung Tennis

Spannung bis zur letzten Minute

Am 21.6. waren wir zu Gast in Weil im Schönbuch und unser Ziel
war es den ersten Auswärtssieg in dieser Runde nach Hause zu
bringen! Bei den ersten beiden Doppeln haben wir ein Match klar
mit 1:6 und 4:6 gewonnen. Das zweite Match stand nach 4:6 und
6:2 bei einem Satzausgleich und musste durch einen Match-Tie-
Break entschieden werden. Bei diesem haben unsere Damen
noch einmal richtig Vollgas gegeben und konnten ihn mit 4:10
klar gewinnen.
Somit hatten wir die erste Hälfte unseres Ziels erreicht.

Bei den nächsten beiden Matches wurde es dann richtig drama-
tisch. Das eine Match war wieder mit 2:6 und 6:2 beim Satzaus-
gleich, also wieder ein Match-Tie-Break. Dieser ging leider mit
10:5 an unsere Gastgeberinnen.

Somit mussten wir unser Ziel mit dem letzten Match erreichen.

Da ging der erste Satz nach leichten Startschwierigkeiten mit 6:4
an Weil. Dann kamen unsere beiden Damen in einen Tunnel und
mit unserem Ziel vor Augen waren sie nicht mehr zu bremsen. Der
zweite Satz wurde mit einem Durchmarsch klar mit 0:6 gewonnen
und im Match-Tie-Break mit 3:10 ließen sie sich den Sieg nicht
mehr nehmen.

Wir haben unseren ersten Auswärtssieg geschafft! 
Diesen haben wir mit unseren sehr netten Gastgeberinnen in ge-
selliger Runde gefeiert und den sehr heißen Spielnachmittag mit
tropischen Bedingungen ausklingen lassen.

Spielankündigungen 24. Juni – 30. Juni 2023

Samstag, 24. Juni 2023
14:00 Herren 50 1 – TC Heimsheim 1
14:00 TA VFR Cannstatt 1 – Herren 50 2
14:00 TA VfL Sindelfngen 1862 1 – Herren 60
14:00 SPG KV/SG/TB Untertürkheim 1 – Damen 40
14:00 Damen 60 – TA SV Böblingen 1

Sonntag, 25. Juni 2023
10:00 TC Onstmettingen 1 – Damen 1
10:00 Damen 2 – TC Weil im Schönbuch 1
10:00 Herren 30 – TA SV Magstadt 1 (Spielort: Hildrizhausen)
15:00 TC Herrenberg 1 – VR-Talentiade U9

Montag, 26. Juni 2023
10:00 Herren 65 Doppelrunde – TC Weissach-Flacht 1

Mittwoch, 28. Juni 2023
10:00 Herren 65 – TC Friolzheim 1 TA TV Altdorf

Freitag, 30. Juni 2023
15:00 Junioren U15 – TA SV Bondorf 2

Sofern nicht anders angegeben, fnden die Heimspiele in Altdorf
statt!

Spielergebnisse 14. Juni – 18. Juni 2023
Herren 65 Staffelliga
SPG Altdorf/Hildrizhausen 1 – TC Schönaich 1 3:3, 8:8, 64:50

Hobby Staffel Damen-Doppel
SPG Altdorf/Hildrizhausen 1 –
TA SV Leonberg/Eltingen 1 2:2, 5:6, 35:37

Junioren U15 Kreisstaffel 2
SPG Altdorf/Hildrizhausen 1 – TC Herrenberg 2 0:5

Herren 50 Bezirksoberliga
SPG Altdorf/Hildrizhausen 1 – TA TSV Waldenbuch 2 4:5

Herren Bezirksklasse 1
TC Gärtringen 1 – SPG Altdorf/Hildrizhausen 1 7:2

Damen Württembergstaffel
SPG Altdorf/Hildrizhausen 1 – TV Münsingen 1 5:1

Herren 30 Bezirksklasse 1
TA SV Bondorf 1 – SPG Altdorf/Hildrizhausen 1 8:1

Spielberichte 14. Juni – 18. Juni 2023
Damen1: Mit 5:1-Sieg erfolgreich in die Saison gestartet
Zum ersten Verbandsspiel in dieser Saison war die Mannschaft
aus Münsingen zu Gast. Bei strahlendem Sonnenschein starteten
Miri, Sandra und Lucy pünktlich in ihre Matches. Das vierte Einzel
von Katrin konnte leider nicht stattfnden, da die Gegenrinnen nur
zu dritt angereist waren.




























